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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1987

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Mit der Wiederverheiratung erlischt der Schadenersatzanspruch der Witwe gegen den Schädiger wegen entgangener

Unterhaltsleistung durch ihren verstorbenen Ehegatten (unter ausdrücklicher Ablehnung der Meinung von Piegler,

Apathy und Koziol).
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